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hat der Fachsenat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 19. Dezember 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Neumann,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Brandt und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kuhlmann 
 
 
beschlossen: 
 
 

Auf die Beschwerden der Beigeladenen zu 1, 3, 5, 6 und 7 
wird der Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofs vom 17. September 2012 geändert und der Entschei-
dungsausspruch wie folgt neu gefasst:  
 
 

Die Sperrerklärung des Beigeladenen zu 4 vom 26. Ok-
tober 2010 ist rechtswidrig, soweit sie sich auf die fol-
genden Unterlagen bezieht: 
 
Akte VA 26-VU 1158-009:  
Ordner A (Sperrerklärung Ziffer 1. a) aa)):  
Blatt 1 - 191, 
Ordner B (Sperrerklärung Ziffer 1. a) bb)):  
Blatt 1 - 230, 
Ordner C (Sperrerklärung Ziffer 1. a) ee)):  
Blatt 1 - 168,  
Ordner D (Sperrerklärung Ziffer 1. a) ff)):  
Blatt 1 - 165, 255 - 315, 328 - 335, 372 - 391, 440 - 462, 
Ordner E (Sperrerklärung Ziffer 1. a) gg)):  
Blatt 1 - 83, 95 - 109, 121 - 137, 269 - 272, 280 - 292, 
299 - 302, 331 - 332, 335 - 348, 
Ordner F (Sperrerklärung Ziffer 1. a) hh)):  
Blatt 139 - 233, 267 - 321, 
Ordner G (Sperrerklärung Ziffer 1. a) ii)):  
Blatt 1 - 171, 176 - 183, 214 - 380, 400 - 402, 
Ordner H (Sperrerklärung Ziffer 1. a) jj)):  
Blatt 143 - 199, 321 - 332, 355 - 382, 389 - 496, 
Ordner I (Sperrerklärung Ziffer 1. a) kk)):  
Blatt 1 - 382, 394 - 397, 
 
Akte VA 26-VU 1158-002: (Sperrerklärung Ziffer 1. a) ll)):  
Blatt 159 - 178, 209 - 237, 
 
Akte VA 4-SCH 1004-6-5: 
Band 2 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) mm)):  
Blatt 1 - 2, 52, 64 - 177, 292 - 318, 350 - 388, 
Band 3 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) nn)):  
Blatt 73 - 146, 
Band 6 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) qq)):  
Blatt 288 - 402, 1 - 156, 
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Band 8 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) ss)):  
Blatt 319 - 320, 1, 39 - 157,  
Band 9 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) tt)):  
Blatt 158 - 166, 282 - 294, 
Band 10 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) uu)):  
Blatt 325 - 341, 393 - 499, 1 - 11, 32 - 53, 
Band 11 (Sperrerklärung Ziffer 1. a) vv)):  
Blatt 93 - 197, 320 - 357, 
 
Akte Q 14-FI 2020-038 MLP-Gruppe: 
(Sperrerklärung Ziffer 1. a) xx)):  
Blatt: 119 - 151, 216 - 235. 
 

Im Übrigen wird der Antrag der Kläger abgelehnt. 
 
Die weitergehenden Beschwerden der Beigeladenen zu 1, 
3, 5, 6 und 7 werden zurückgewiesen. 
 
Von den Gerichtskosten tragen die Kläger als Gesamt-
schuldner ein Drittel, die Beigeladenen zu 1 und 3 je fünf 
Achtzehntel und die Beigeladenen zu 5 bis 7 je ein Sie-
benundzwanzigstel. Die Kläger tragen als Gesamtschuld-
ner je ein Drittel der außergerichtlichen Kosten der Beige-
ladenen zu 1, 3, 5, 6 und 7. Die Beigeladenen zu 1 und 3 
tragen je fünf Achtzehntel und die Beigeladenen zu 5, 6 
und 7 je ein Siebenundzwanzigstel der außergerichtlichen 
Kosten der Kläger. Im Übrigen tragen die Beteiligten ihre 
außergerichtlichen Kosten selbst. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Kläger begehren mit dem diesem Zwischenverfahren zugrunde liegenden 

Klageverfahren auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes des Bun-

des (IFG) Einsicht in Unterlagen der beklagten Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht, die im Zusammenhang mit der Aufsicht über die - im fragli-

chen Zeitraum noch anders firmierende - Beigeladene zu 1, ein Lebensversi-

cherungsunternehmen, entstanden sind. Die Kläger machen vor den Zivilgerich-

ten Schadensersatzansprüche gegen die Beigeladene zu 3, die ehemalige Mut-

tergesellschaft der Beigeladenen zu 1, und den Beigeladenen zu 5 wegen un-

richtiger Kapitalmarktinformation vor dem Hintergrund der rechtlichen Einord-
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nung und Bilanzierung von Finanztransaktionen der Beigeladenen zu 1 mit 

- u.a. - der Beigeladenen zu 2 geltend. Der Beigeladene zu 5 war während der 

betreffenden Zeit Vorstandsvorsitzender der Beigeladenen zu 1 und der Beige-

ladenen zu 3. Der Beigeladene zu 6 war deren kaufmännischer Leiter. Der Bei-

geladene zu 7 war Mitglied des Vorstands der Beigeladenen zu 1. 

 

Mit Beschluss vom 20. August 2010 forderte das Verwaltungsgericht die Be-

klagte auf, im Einzelnen bezeichnete Unterlagen vorzulegen. Der Informations-

zugangsanspruch sei weder nach § 3 Nr. 1 Buchst. d IFG noch nach § 7 Abs. 2 

Satz 1 IFG ausgeschlossen. Entscheidungserheblich komme es darauf an, ob 

die Beklagte sich zu Recht auf den Weigerungsgrund nach § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. 

§ 11 FinDAG und § 84 VAG sowie auf den Schutz personenbezogener Daten 

nach § 5 IFG und auf den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

nach § 6 Satz 2 IFG berufen könne. 

 

Daraufhin gab der Beigeladene zu 4 als oberste Aufsichtsbehörde unter dem 

26. Oktober 2010 eine Sperrerklärung bezüglich der angeforderten Unterlagen 

ab. Diese seien sowohl nach einem Gesetz, nämlich den fachgesetzlichen Ver-

schwiegenheitspflichten nach § 84 Abs. 1 Satz 1 VAG, § 9 Abs. 1 Satz 1 KWG 

und § 8 Abs. 1 Satz 1 WpHG, als auch dem Wesen nach geheimhaltungsbe-

dürftig. Die gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten erfassten personenbezo-

gene Daten und unternehmensbezogene Informationen, insbesondere Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse. Die angeforderten Unterlagen enthielten insbeson-

dere Informationen darüber, wie die Beigeladenen zu 1 und 3 sich geschäftlich 

aufgestellt und wie sie auf organisatorische, rechtliche oder sonstige Probleme 

reagiert hätten. Die Geheimhaltung dieser sensiblen unternehmensbezogenen 

Informationen liege im Interesse der Beigeladenen zu 1 und 3 und der Organ-

mitglieder. Die Akten enthielten des Weiteren Informationen über Prüfungen der 

Beklagten bei der Beigeladenen zu 1, die ebenfalls unternehmensbezogene 

Interna beträfen. Schließlich fänden sich in den Akten schutzwürdige personen-

bezogene Daten natürlicher Personen. Die Ermessensentscheidung führe bei 

Abwägung der betroffenen Interessen zur Verweigerung der Vorlage. Hierfür 

sprächen insbesondere die grundrechtlich durch Art. 14 Abs. 1 GG bzw. Art. 2 

Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Geheimhaltungsbelange.  
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Mit Beschluss vom 17. September 2012 hat der Fachsenat des Verwaltungsge-

richtshofs den Antrag der Kläger im Verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO insoweit 

abgelehnt, als er festgestellt hat, dass die Verweigerung der Vorlage im Einzel-

nen bezeichneter Unterlagen, die schützenswerte Daten Dritter oder schüt-

zenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, rechtmäßig ist. Im 

Übrigen hat er festgestellt, dass die Verweigerung der Vorlage der begehrten 

Unterlagen rechtswidrig ist. Insoweit hat er zur Begründung ausgeführt, dass 

die Sperrerklärung in dieser Hinsicht den Anforderungen an die Darlegung ei-

nes Weigerungsgrundes nicht genüge. Sie enthalte keine hinreichend konkrete 

Zuordnung eines Geheimhaltungsgrundes zu den jeweiligen Aktenbestandtei-

len, wie sie für eine effektive gerichtliche Überprüfung durch den Fachsenat 

erforderlich sei. Dies gelte zunächst insoweit, als in der Sperrerklärung ohne 

Bezug zu konkreten Aktenbestandteilen auf allgemeinen Schriftverkehr verwie-

sen werde, der Rückschlüsse auf geschützte unternehmens- und personenbe-

zogene Daten zulasse. Auch hinsichtlich von ausdrücklich seitenbezogen ange-

führten Aktenbestandteilen fehle es an einer hinreichenden Darlegung eines 

Geheimhaltungsgrundes. Die Sperrerklärung beschränke sich insoweit auf eine 

zu allgemein gehaltene Umschreibung der erfassten Dokumente oder die an-

gegebenen Seiten enthielten nicht bzw. nicht nur die angeführten Dokumente, 

sondern Schriftstücke unterschiedlichster Art und Herkunft. Auch teile die Sper-

rerklärung in Bezug auf einzelne konkret benannte Aktenteile nicht hinreichend 

mit, aus welchen Gründen die Geheimhaltung dieser Unterlagen im Interesse 

der Beigeladenen liegen solle. So seien viele Informationen zum betreffenden 

Komplex ohnehin öffentlich bekannt. Auch sei in verschiedener Hinsicht nicht 

dargetan, dass der Schutz der Daten nicht durch entsprechende Schwärzungen 

gewährleistet werden könne. 

 

Hiergegen wenden sich die Beschwerden der Beigeladenen zu 1 und 3 sowie 

der Beigeladenen zu 5, 6 und 7. 
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II 

 

Die fristgerecht erhobenen Beschwerden sind auch im Übrigen zulässig. Die 

Beigeladenen sind insbesondere beschwerdebefugt. Denn sie können geltend 

machen, einen - grundrechtlich fundierten - Anspruch auf Geheimhaltung der 

von der angefochtenen Entscheidung betroffenen Aktenbestandteile zu haben 

(vgl. Rudisile, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Band 2, Stand August 2012, 

§ 99 Rn. 54; Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 99 Rn. 22). Die Be-

schwerden sind aber nur teilweise begründet. 

 

Der Fachsenat des Verwaltungsgerichtshofs hat aufgrund eines ordnungsge-

mäßen Verfahrens überwiegend zu Recht festgestellt, dass die Sperrerklärung 

des Beigeladenen zu 4 vom 26. Oktober 2010, soweit sie sich auf die von Zif-

fer 2 des Entscheidungsausspruchs erfassten Aktenbestandteile bezieht, schon 

aufgrund einer insoweit unzulänglichen Darlegung der in Betracht zu ziehenden 

Weigerungsgründe rechtswidrig ist. Dieser Feststellung stehen, soweit sie im 

Beschwerdeverfahren Bestand hat, auch die von den Beigeladenen behaupte-

ten Geheimhaltungsinteressen und deren verfahrensmäßige Absicherung nicht 

entgegen. 

 

1. Der Verwaltungsgerichtshof musste der Beigeladenen zu 3 Einsicht in die 

Akten, über deren Vorlage gestritten wird, nicht gewähren. Das gilt auch für den 

beschließenden Senat. 

 

Nach § 99 Abs. 2 Satz 5 VwGO hat die oberste Aufsichtsbehörde die nach § 99 

Abs. 1 Satz 2 VwGO verweigerten Akten auf Anforderung des Fachsenats vor-

zulegen. Für die hiernach vorgelegten Akten gilt gemäß § 99 Abs. 2 Satz 9 

VwGO die Bestimmung des § 100 VwGO nicht; nach dessen Absatz 1 können 

die Beteiligten die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen. Die Regelung über 

den Ausschluss des Akteneinsichtsrechts im Verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO 

gilt generell und einschränkungslos und ist nach § 99 Abs. 2 Satz 14 VwGO 

auch im Beschwerdeverfahren zu beachten. Die Regelung soll die Effektivität 

des „in-camera“-Verfahrens gewährleisten, indem die von der Behörde in An-
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spruch genommene Geheimhaltungsbefugnis vor der verbindlichen Entschei-

dung des Fachsenats gewahrt bleibt. Nur um die Rechtmäßigkeit dieser Sper-

rerklärung wird im Verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO gestritten. Eine teleologi-

sche Reduktion des personellen Anwendungsbereichs des § 99 Abs. 2 Satz 9 

VwGO kommt nicht in Betracht. Denn mit dem Grundsatz der prozessualen 

Waffengleichheit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn nur demjenigen die Ak-

teneinsicht verwehrt würde, der erstmals Zugang zu nach Auffassung der Be-

hörden geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen erstrebt, während derjenige, 

dessen Geheimhaltungsinteresse mit dem der Behörde gleichgerichtet ist und 

dem der Akteninhalt, weil und soweit eigene Angelegenheiten betreffend, der 

Sache nach bekannt ist, Zugang erhielte (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. März 

2006 - 1 BvR 2087/03 u.a. - BVerfGE 115, 205 <249>). 

 

2. a) Der Verwaltungsgerichtshof ist in Übereinstimmung mit der Rechtspre-

chung des beschließenden Senats zutreffend davon ausgegangen, dass die 

Weigerung, die angeforderten Unterlagen vorzulegen, nicht auf § 99 Abs. 1 

Satz 2 Alt. 2 VwGO i.V.m. § 9 Abs. 1 KWG und § 8 Abs. 1 WpHG gestützt wer-

den kann (stRspr, Beschlüsse vom 23. Juni 2011 - BVerwG 20 F 21.10 - Buch-

holz 310 § 99 VwGO Nr. 64 Rn. 10 ff. und zuletzt vom 19. Juni 2013 - BVerwG 

20 F 10.12 - juris Rn. 8 m.w.N.). Nichts anderes gilt für die Schweigepflicht nach 

§ 84 Abs. 1 VAG, die ebenfalls als reines Geheimhaltungsmittel grundsätzlich 

ein Amtsgeheimnis im formellen Sinne normiert, inhaltliche Maßstäbe für diesen 

Geheimnisschutz jedoch nicht vorgibt (vgl. Beschluss vom 12. April 2012 

- BVerwG 20 F 2.11 - juris Rn. 9). Unionsrecht steht dieser Gesetzesauslegung 

nicht entgegen (Beschlüsse vom 27. August 2012 - BVerwG 20 F 3.12 - juris 

Rn. 8 und vom 12. April 2012 a.a.O.). Schutzwürdigen Belangen Betroffener ist 

dann vielmehr im Rahmen des Weigerungsgrundes der wesensmäßigen Ge-

heimhaltungsbedürftigkeit (§ 99 Abs. 1 Satz 2 Alt. 3 VwGO) Rechnung zu tra-

gen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. März 2006 a.a.O. S. 230), den die Sper-

rerklärung ebenfalls in Anspruch nimmt. Hierzu zählen neben den von Art. 12 

Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-

sen auch die durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach 

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG erfassten personenbezogenen Daten Drit-

ter (stRspr, vgl. Beschlüsse vom 10. Januar 2012 - BVerwG 20 F 1.11 - AfP 
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2012, 298 Rn. 25, vom 6. April 2011 - BVerwG 20 F 20.10 - Buchholz 310 § 99 

VwGO Nr. 63 Rn. 12 und vom 8. Februar 2011 - BVerwG 20 F 14.10 - juris 

Rn. 16).  

 

Der Verwaltungsgerichtshof legt dabei bei den Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nissen im Anschluss an die Rechtsprechung des beschließenden Senats die 

zutreffenden rechtlichen Maßstäbe zugrunde. Demgegenüber zieht er den Kreis 

der schützenswerten Daten Dritter zu eng, wenn er den Namen von Mitarbei-

tern der Beklagten, sonstiger Behördenmitarbeiter sowie den Namen von Mit-

arbeitern der Verfahrensbeteiligten ohne Hinzutreten besonderer Gegebenhei-

ten den Schutz versagt (siehe dazu Beschluss vom 19. Juni 2013 a.a.O. Rn. 9 

ff.). 

 

b) Auf der Grundlage der Sperrerklärung kann der Senat hinsichtlich des über-

wiegenden Teils der mit dem Beweisbeschluss angeforderten und im Be-

schwerdeverfahren noch streitigen Unterlagen ebenso wenig wie schon der 

Verwaltungsgerichtshof nachvollziehen, dass diese wegen geschützter Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse der Beigeladenen zu 1 bis 3 und sonstiger 

Betroffener sowie wegen des Schutzes personenbezogener Daten dem Wesen 

nach geheim zu halten sind und ihre Vorlage deshalb nach § 99 Abs. 1 Satz 2 

VwGO ganz oder teilweise verweigert werden darf. Im Interesse einer effektiven 

gerichtlichen Überprüfung muss bereits die Sperrerklärung hinreichend deutlich 

erkennen lassen, dass die in Anspruch genommenen Weigerungsgründe vor-

liegen. Insoweit muss die oberste Aufsichtsbehörde - hier der Beigeladene 

zu 4 - die Akten aufbereiten und je nach Inhalt der Schriftstücke den behaupte-

ten Weigerungsgrund nachvollziehbar darlegen. Dabei richtet es sich nach den 

Umständen des Einzelfalles, ob sie sich zu jedem einzelnen Schriftstück ge-

sondert verhalten muss oder ob eine zusammenfassende Äußerung zu umfang-

reicheren Aktenbestandteilen ausreicht (Beschlüsse vom 5. Oktober 2011 

- BVerwG 20 F 24.10 - juris Rn. 10, vom 12. April 2012 a.a.O. Rn. 10 und vom 

27. August 2012 a.a.O. Rn. 11 m.w.N.). 

 

aa) Hiernach ist der Verwaltungsgerichtshof zu Recht davon ausgegangen, 

dass mit der Sperrerklärung, soweit sie noch Gegenstand des Verfahrens ist, 
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für den weit überwiegenden Teil der hierauf bezogenen Akten Weigerungs-

gründe nicht ordnungsgemäß dargelegt sind. Die Sperrerklärung verfehlt die 

Anforderungen an eine hinreichend detaillierte Aufbereitung der Akten und er-

weist sich teilweise auch als in sich nicht stimmig, wenn sie ersichtlich nicht 

überall die gleichen Vorgaben umsetzt. Darüber hinaus spricht auch unabhän-

gig hiervon wenig dafür, dass für alle Aktenbestandteile in der Sache ein we-

sensmäßiger Weigerungsgrund im Sinne von § 99 Abs. 1 Satz 2 Alt. 3 VwGO 

vorliegen könnte. 

 

So reicht es nicht aus, unterschiedlichste Schriftstücke unter einer Sammelbe-

zeichnung gemeinsam aufzuführen, ohne auf die jeweilige Eigenart der Akten-

bestandteile und einen daraus folgenden unterschiedlichen Geheimhaltungsbe-

darf einzugehen. Dieser ist etwa bei Auszügen aus allgemein zugänglichen ju-

ristischen Veröffentlichungen in gleicher Weise fernliegend wie bei Abdrucken 

von allgemeinen Versicherungsbedingungen oder Musterverträgen.  

 

Zu Recht hat der Verwaltungsgerichtshof auch beanstandet, dass in der Sper-

rerklärung in der Art einer salvatorischen Klausel abschließend jeweils lediglich 

behauptet wird, dass in keiner Weise näher umschriebene Unterlagen Rück-

schlüsse auf schutzwürdige Daten zuließen.  

 

bb) Anders als der Verwaltungsgerichtshof hält es der Senat indessen für un-

schädlich, wenn sich bei einem seitenbezogen bezeichneten Aktenbestandteil 

neben Aktenstücken, die in der Sperrerklärung zutreffend gekennzeichnet sind 

und die schutzwürdige Daten enthalten, auch andere Aktenstücke finden. Die 

insoweit unzureichende Darlegung schlägt nicht auf den gesamten Aktenbe-

standteil durch. 

 

Daraus folgt, dass bei weiteren Aktenbestandteilen eine inhaltliche Überprüfung 

stattfinden muss. Als deren Ergebnis ist festzustellen, dass Abschriften von Ver-

trägen, die unter Beteiligung von Beigeladenen abgeschlossen wurden, nebst 

dazugehörigen Begleitschreiben, Geschäftsgeheimnisse bzw. personenbezo-

gene Daten Dritter enthalten und, da eine Schwärzung nicht ausreicht und - wie 

der Verwaltungsgerichtshof zutreffend ausgeführt hat - Fehler in den Ermes-
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senserwägungen hier im Ergebnis nicht durchschlagen (vgl. etwa Beschluss 

vom 19. Januar 2012 - BVerwG 20 F 3.11 - juris Rn. 13), nicht vorgelegt werden 

müssen, der Antrag der Kläger folglich insoweit abzulehnen ist (Ordner H 

<Sperrerklärung Ziffer 1. a) jj)> Blatt 333 - 354, 383 - 388; Band 4 <Sperrerklä-

rung Ziffer 1. a) oo)> Blatt 200 - 326, 1 - 89; Band 9 <Sperrerklärung Ziffer 

1. a) tt)> Blatt 167 - 281, 295 - 324; Band 11 <Sperrerklärung Ziffer 1. a) vv)> 

Blatt 198 - 319). Entsprechendes gilt für die Informationen über die fachliche 

Eignung eines neuen Vorstandsmitglieds (Akte VA 26-VU 1158-002 <Sperrer-

klärung Ziffer 1. a) ll)> Blatt 179 - 208). 

 

3. Mit der Feststellung der Teilrechtswidrigkeit der Sperrerklärung sind die Bei-

geladenen zu 1 und 3 entgegen ihrer Auffassung nicht rechtlos gestellt. Sie be-

fürchten, dass nunmehr mangels inhaltlicher Prüfung auch solche Unterlagen 

vorgelegt werden, die schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse und personenbe-

zogene Daten enthalten. 

 

Die Feststellungsentscheidung des Fachsenats hat indessen nicht ohne weite-

res zur Folge, dass die Beklagte zur Vorlage der vom Gericht der Hauptsache 

angeforderten Unterlagen verpflichtet ist. Der Fachsenat überprüft im Zwi-

schenverfahren die Rechtmäßigkeit der Vorlageverweigerung anhand der Sper-

rerklärung. Verfehlt diese - wie hier - schon die formellen Voraussetzungen an 

die Darlegung eines Weigerungsgrunds und begründet der Fachsenat seine 

dem Antrag stattgebende Entscheidung tragend mit dieser Erwägung, so ist 

über die Frage, ob in der Sache ein Weigerungsgrund gegeben ist, noch nicht 

rechtskräftig entschieden. Vielmehr ist die oberste Aufsichtsbehörde nicht ge-

hindert, die Mängel in einer neuen Sperrerklärung zu beheben, die dann wiede-

rum Gegenstand eines Verfahrens nach § 99 Abs. 2 VwGO sein kann (vgl. Be-

schlüsse vom 8. März 2010 - BVerwG 20 F 11.09 - Buchholz 310 § 99 VwGO 

Nr. 56 Rn. 18 und vom 19. April 2010 - BVerwG 20 F 13.09 - BVerwGE 136, 

345 Rn. 33). Zur Vorbereitung einer solchen überarbeiteten Sperrerklärung 

kann die Behörde - falls das insbesondere zur Beurteilung einer fortdauernden 

Schutzbedürftigkeit unternehmensbezogener Angaben erforderlich erscheint - 

die Stellungnahme der betroffenen Unternehmen einholen; diese können in die-

sem Verfahrensstadium Akteneinsicht erhalten. Verzichtet die Aufsichtsbehörde 
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auf den Erlass einer neuen Sperrerklärung und will sie der Aufforderung zur 

Aktenvorlage nachkommen, ist sie allerdings im Interesse eines effektiven 

Rechtsschutzes der betroffenen Dritten gehalten, dies im Wege einer Freigabe-

erklärung rechtzeitig zu verlautbaren (vgl. Gärditz, in: ders., VwGO, 2013, § 99 

Rn. 66). Gegen die beabsichtigte Vorlage steht dem von der Gefahr einer Of-

fenlegung schutzwürdiger Daten betroffenen Personenkreis ein Verfahren in 

erweiternder Anwendung des § 99 Abs. 2 Satz 1 VwGO offen (vgl. zuletzt Be-

schlüsse vom 3. Juli 2012 - BVerwG 20 F 12.11 - juris Rn. 6, vom 2. November 

2010 - BVerwG 20 F 2.10 - Buchholz 310 § 99 VwGO Nr. 61 Rn. 8 m.w.N.). Ob 

und in welchem Umfang in einem solchen Verfahren Akteneinsicht gewährt 

werden könnte, bedarf hier keiner Entscheidung. 

 

4. Mit der Entscheidung über die Beschwerde hat sich der Antrag der Be-

schwerdeführer auf vorläufige Aussetzung der Vollziehung bzw. sonstigen 

Durchführung des angefochtenen Beschlusses nach § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. 

§ 570 Abs. 3 ZPO erledigt. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 3, § 155 Abs. 1 Satz 1, § 159 

Satz 1, § 162 Abs. 3 VwGO und § 100 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO. 

 

 

Neumann    Brandt             Dr. Kuhlmann 
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